
Grundsteuer A u. B: der vom Finanzamt festgelegte Einheitswert mal 500 %

Kommunalsteuer: 3 %

Ortstaxe: pro Nächtigung € 0,51

besondere Ortstaxe: gem. § 1 Abs. 2 Ortstaxengesetz 1992

pro Wohnung bis    40 m²  Wohnfläche pro Jahr € 220,00

pro Wohnung bis    80 m²  Wohnfläche pro Jahr € 308,00

pro Wohnung über  80 m²  Wohnfläche pro Jahr € 396,00

Marktstandgebühr: für Verkaufsstände pro Laufmeter € 6,00

Abwasserbeseitigung :
Interessentenbeitrag für den Anschluss an die öffentliche

Kanalisationsanlage pro Bewertungspunkt
gemäß Interessentenbeitragsgesetz, 

LGBL.Nr.161/1962 i.d.g.F. in Verbindung mit der 

Bewertungspunkteverordnung LGBL.Nr. 2/1978 i.d.g.F.

(z.B. bei Wohnbauten pro 20m²  Wohnnutzfläche)

€ 564,44

Bei Fehlen eines Wasserzählers wird ein Wasserverbrauch

von mind. 150 Liter pro Tag pro Person angenommen.

laufende Gebühr je Kubikmeter € 3,58

Wasserbenützungsgebühr:
Interessentenbeitrag für den Anschluss an die öffentliche

Wasserleitung pro Bewertungspunkt
gemäß Interessentenbeitragsgesetz, 

LGBL.Nr.161/1962 i.d.g.F. in Verbindung mit der 

Bewertungspunkteverordnung LGBL.Nr. 2/1978 i.d.g.F.

(z.B. bei Wohnbauten pro 20m²  Wohnnutzfläche)

€ 487,19

laufende Gebühr je Kubikmeter € 1,32

Miete für einen 3 m³ Wasserzähler pro Monat € 1,60

Miete für einen 7 m³ Wasserzähler pro Monat € 2,50

Friedhof: Einzelgrab bis 60 cm Breite für 10 Jahre € 211,15

Doppelgrab bis 80 cm Breite für 10 Jahre € 321,36

Familiengrab bestehend ab 80 cm Breite für 10 Jahre € 414,06

Leichenhausbenützung € 63,86

Nischenmiete Urnengrab einfach für 10 Jahre € 116,39

Nischenmiete Urnengrab doppelt für 10 Jahre € 188,50

Gitter für Urnengrab einfach € 75,19

Gitter für Urnengrab doppelt € 85,49

Laterne € 30,90
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Bei Liegenschaften mit Zweitwohnungen wird für die 

Gebührenbemessung ein Wasserverbrauch von mindestens 

1 m³  je 2 m²  Wohn-Nutzfläche angenommen.
§ 9 (1) Benützungsgebührengesetz LGBL.Nr. 49/1998 i.d.g.F.
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Müllabfuhr
Grundgebühren: für Ein- und Zweipersonen-Haushalte pro Quartal € 8,14

für Drei- und Mehrpersonen-Haushalte pro Quartal € 12,36

Laut Müllverordnung Zweitwohnungen mit einer Nutzfläche: 

bis 40 m² der Bezug von jährlich 9 x 80 Liter € 39,14

Laut Müllverordnung Zweitwohnungen mit einer Nutzfläche: 

über 40 m² der Bezug von jährlich 12 x 80 Liter € 52,12
Gästezimmer (ausgenommen Hotel und Gastwirte) 

pro Gast und Übernachtung 2 Liter Müll € 0,12

Abfuhrgebühren 60 Liter Müllsack mit Abfuhrgebühr € 3,72

Restmüll: 60 Liter Tonne pro Entleerung  (bis 3 Pers.) € 3,34

80 Liter Tonne pro Entleerung  (ab 4 Pers.) € 4,35

120 Liter Tonne pro Entleerung  (ab 6 Pers.) € 5,09

240 Liter Tonne pro Entleerung € 10,19

660 Liter Container pro Entleerung € 30,35

770 Liter Container pro Entleerung € 36,07

1.100 Liter Container pro Entleerung € 52,52

Abfuhrgebühren

Biomüll:
Mülltonnen Verkauf: 60 Liter Restmülltonne € 31,93

80 Liter Restmülltonne € 31,93

120 Liter Restmülltonne € 39,14

120 Liter Biotonne € 26,78

Sonstige: sperriger Abfall und Altholz pro 1/4 m³ € 6,11

Bauschutt pro  1/4 m³ € 7,12

Grünabfälle pro  1/4 m³ € 2,67

Reifen: PKW Reifen ohne Felge pro Stück € 1,97

PKW Reifen mit Felge pro Stück € 3,96

Motorrad-Reifen ohne Felge pro Stück € 1,97

Traktorreifen vorne pro Stück € 4,88

Traktorreifen hinten pro Stück € 9,55

Schibus Tennengau

Zeitraum: 20.12.2009  bis  21.03.2010

Wer fährt gratis: 

        alle Personen „in Ausübung des Wintersports“ (Mit Schi, Rodel, etc.)

        alle Gäste mit einer gültigen Tennengau – Gästekarte

Schigebiete: Gaissauer Bergbahnen, Schilift Krispl und noch viele andere.

Welche Strecken:

    Linien: 41, 359, 450, 460, 470, 471 sowie auf die Postalm

             Fahrauskunft: Salzburger Verkehrsverbund, Tel.: 0662/632900

          www.salzburger-verkehrsverbund.at

Bei Biotonnenbenützung wird wie bisher die doppelte 

Restmüllgebühr verrechnet!

Als besonderen Service bieten die Gemeinde Adnet mit dem Regionalverband sowie die Tennengauer 

Schigebiete unseren Gästen und Einheimischen auch diesen Winter den Gratis-Schibus an!
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